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Liebe Schwimmerin,  
Lieber Schwimmer,                     
 
neben der Lizenzierung sind wir durch die Wettkampfbestimmung des DSV verpflichtet, für die 
Einhaltung der Verpflichtung zum Nachweis der Sportgesundheit Sorge zu tragen. 
Gleiches gilt für den regulären Trainingsbetrieb. 
 
Siehe hierzu: 
http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/documents/dsv/service/regelwerke/180320_Wettkampfbestimm
ungen-AT_2017_2018_02_26_mit_Aenderungen_wg__GSG_Urteil.pdf 

 
Wir bitten dich deshalb, die unten angefügte Erklärung zur Sportgesundheit sowie 
Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Videoaufnahmen zu unterzeichnen und zeitnah zum 
Training mitzubringen. 
 
Für Fragen zur Lizenz, zur Sportgesundheit oder zur Einverständniserklärung zu Foto- und/oder 
Videoaufnahmen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Zur Information haben wir den § 11 Sportgesundheit im Anhang an dieses Schreiben abgedruckt. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Marcel Baudner  Dominik Bühler   Jonas Fritz 
Abteilungsleiter  Vertreter Sportausschuss  Technischer Leiter 

 
 

 
Erklärung zur Sportgesundheit für Schwimmer/in und Einverständniserklärung zu Foto- und/oder 
Videoaufnahmen:  
 
Name:  Vorname:  

Geboren am:   

Mit Abgabe dieser Erklärung wird versichert, dass der/die Schwimmer/in die Sportgesundheit 
entsprechend Wettkampfbedingungen des DSV Allgemeiner Teil § 11 durch ein ärztliches Zeugnis 
nachweisen kann. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltung (bspw. Trainingslager, 
Wettkämpfe etc.) Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer/innen gemacht werden und zur 
Veröffentlichung 

- auf der Homepage des TV Nellingen Abteilung Schwimmen 
- auf der Facebook-/Instagram-Seite des TV Nellingen Abteilung Schwimmen 
- in (Print-)Publikationen des TV Nellingen Abteilung Schwimmen 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos 
dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des TV Nellingen Abteilung Schwimmen. 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen 
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen 
werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen 
weitergeben.  
Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.  
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem TV Nellingen Abteilung 
Schwimmen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet 
verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies der Abteilung möglich ist.  
 

 
 
 
(Ort, Datum)  (Unterschrift des Erziehungsberechtigten / gesetzlichen Vertreters) 
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Aus den Wettkampfbestimmungen des DSV e.V. Allgemeiner Teil (in der Fassung vom 21.11.2020) 

§ 11 Sportgesundheit: 
 
(1) Jeder Sportler, bei Minderjährigen dessen gesetzliche Vertretung, ist für seine Trainings- und 
Wettkampffähigkeit (Sportgesundheit) selbst verantwortlich.  
(2) Bei Wettkampfveranstaltungen haben die meldenden Vereine mit der Meldung zu versichern, dass die von 
ihnen gemeldeten Sportler ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können. Die 
Untersuchung darf im Zeitpunkt der Abgabe der Meldung nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Ohne diese 
Versicherung ist die Meldung vom Veranstalter zurückzuweisen.  
(3) Die Mitglieder der Nationalmannschaften haben ihre Sportgesundheit gegenüber dem Direktor 
Leistungssport durch ein ärztliches Zeugnis der lizenzierten Zentren des DOSB nachzuweisen. Ohne diesen 
Nachweis dürfen sie nicht in der Nationalmannschaft trainieren und eingesetzt werden.   
(4) Gegen einen meldenden Verein, der eine falsche Versicherung über das Vorhandensein von gültigen 
Nachweisen der Sportgesundheit der gemeldeten Sportler abgibt, und gegen einen Veranstalter/Ausrichter, 
der Meldungen ohne die Versicherung des meldenden Vereins über das Vorhandensein von gültigen 
Nachweisen der Sportgesundheit der gemeldeten Sportler zulässt, ist wegen unsportlichen Verhaltens eine 
Disziplinarmaßnahme zu verhängen.  
 
 

Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Foto- und/oder 
Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO  
 
1. Name und Kontaktdaten des/der Verantwortlichen: Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die  
TV Nellingen 1893 e. V. Abteilung Schwimmen 
An der Akademie 4  
73760 Ostfildern  
2. Zweck der Verarbeitung: Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der 
des TV Nellingen 1893 e. V. Abteilung Schwimmen. 
3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (Erhebung, 
Speicherung und Weitergabe an Dritte (s. unter 5.) erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des/der 
Personensorgeberechtigten bzw. des/der Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die 
Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in (Print)Publikationen des/der Veranstalters/-in sowie auf deren 
Homepage / Facebook Account / Instagram Account o.ä. ist für die Öffentlichkeitsarbeit des/der 
Veranstalters/-in erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO.  
4. Kategorien von Empfänger/innen der personenbezogenen Daten: Die Fotos und/oder Videos werden 
für die Publikation / Erstellung der Vereinszeitung an das hierfür vom TV Nellingen 1893 e. V. Abteilung 
Schwimmen beauftragte Unternehmen weitergeben. Zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit werden sie ggf. auf 
der Homepage des TV Nellingen 1893 e. V. Abteilung Schwimmen eingestellt sowie für die Facebook-Seite 
und der Instagram-Seite des TV Nellingen 1893 e. V. Abteilung Schwimmen verwendet.  
6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: Fotos- und/oder Videos, welche für die Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit des TV Nellingen 1893 e. V. Abteilung Schwimmen gemacht werden, werden 
vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden 
gespeichert.  
7. Widerrufsrecht bei Einwilligung: Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann 
jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  
9. Betroffenenrechte: Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
a) Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht Auskunft über die zu ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten. (Art. 15 DSGVO)  
b) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 
(Art. 16 DSGVO)  
c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO)  
d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 
die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit zu. (Art. 20 DSGVO)  
 
Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der/die Verantwortliche, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei dem/der Landesbeauftragten 
für Datenschutz. 


